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Verfügung über die Einsetzung der Eidgenössischen Filmkommission

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 25 des Filmgesetzes vom 14. Dezember 20011 (FiG),
auf Artikel 18 der Filmverordnung vom 3. Juli 20022 (FiV)
und auf Artikel 8e der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung
vom 25. November 19983 (RVOV),

verfügt:

1. Einsetzung
Der Bundesrat setzt ausserparlamentarische Kommissionen durch Verfügung ein
(Art. 57c Abs. 2 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März
19974, RVOG, und Art. 8e Abs. 1 RVOV).

Die Eidgenössische Filmkommission wurde am 3. Juli 2002 eingesetzt. Sie erhält
eine neue Einsetzungsverfügung.5
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Diese Einsetzungsverfügung ersetzt die Einsetzungsverfügung vom 5. Dez. 20 14.



2. Notwendigkeit
Die Aufgabenerfüllung erfordert besonderes Fachwissen, das in der Bundesver-
waltung nicht vorhanden ist, und sie soll durch eine nicht weisungsgebundene
Einheit der dezentralen Bundesverwaltung erfolgen.

3. Aufgaben
Die Eidgenössische Filmkommission berät die Behörden in allen wichtigen Fra-
gen der Filmkultur, der Filmpolitik und des Vollzugs des FiG. Sie ist im Beson-
deren anzuhören zu den AusfÜhrungsbestimmungen des FiG, den Filmförde-
rungskonzepten, dem Verteilplan, zur Evaluation der Förderungskonzepte und
Förderungsinstrumente sowie zu den Ergebnissen der Evaluation der Angebots-
und Sprachenvielfalt.

4. Mitgliederzahl
Die Eidgenössische Filmkommission besteht aus maximal 15 Mitgliedern.

5. Organisation
Die Eidgenössische Filmkommission ist dem Eidgenössischen Departements des
Innern (EDI) zugeteilt. Das EDI regelt Organisation und Verfahren. Es kann
Ausschüsse der Filmkommission vorsehen und mit bestimmten Aufgaben be-
trauen. Das Bundesamt für Kultur (BAK) führt das Sekretariat.

6. Berichterstattung und Information der Öffentlichkeit
Allfällige Informationen an die Öffentlichkeit im Namen der Kommission wer-
den dem Bundesamt für Kultur vor Publikation zur Kenntnis gebracht.

7. Schweigepflicht
Die Mitglieder der Eidgenössischen Filmkommission sind zur Wahrung des
Amtsgeheimnisses verpflichtet. Sie machen sich strafbar, wenn sie ohne Ermäch-
tigung Geheimnisse preisgeben, die sie in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der
Kommission erfahren haben (Art. 320 Strafgesetzbuch6).
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8. Finanzielle Rahmenbedingungen
Die Mittel der Eidgenössischen Filmkommission werden im Budget des BAK
eingestellt.

11. Entschädigungskategorie
Die Eidgenössische Filmkommission ist nach Artikel 872 und Anhang 2 RVOV
der Entschädigungskategorie Gl zugeordnet.

12. Auskunftsrecht der Kommission gegenüber der Verwaltung
Die Verwaltung stellt der Eidgenössischen Filmkommission die Informationen
zur Verfügung, welche die Eidgenössische Filmkommission zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigt.

Bern, 27. November 20 19

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates:

lndespräsident Der Bundeskanzler

Ln
Ueli Maurer Walter Thurnherr


